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5
Kleine und mittelständische Unternehmen 
leisten unverzichtbare wirtschaftliche, so-
ziale und gesellschaftliche Beiträge für 
das Land NRW und treiben Innovationen 
voran. Gleichzeitig sind sie in besonde-
rem Maße den Anforderungen der wirt-
schaftlichen Transformation ausgesetzt 
und benötigen dafür handhabbare und 
verlässliche Rahmenbedingungen.

Zur stärkeren Berücksichtigung mittel-
ständischer Belange im Zuge von Ge-
setzes- und Verordnungsvorhaben hat 
Nordrhein-Westfalen 2013 als erstes 
Bundesland die Clearingstelle Mittel-
stand eingerichtet. 

Mit dem Mittelstandsförderungsgesetz 
NRW (MFG NRW) wurde der Clea-
ringstelle Mittelstand das Instrument 
der Clearingverfahren an die Hand 
gegeben, um die Ressorts der Landes-

regierung hinsichtlich der mittelstands-
verträglichen Ausgestaltung von Rechts-
vorschriften zu beraten. 

Seit dem Beginn ihrer Tätigkeit im Jahr 
2013 hat die Clearingstelle Mittelstand 
im Rahmen von Clearingverfahren ins-
gesamt 117 Vorhaben auf Landes-, Bun-
des- und EU-Ebene einer Überprüfung 
mit Blick auf die Belange der mittelstän-
dischen Wirtschaft unterzogen und Vor-
schläge für eine mittelstandsfreundlichere 
Ausgestaltung unterbreitet. In 68 Fällen 
hat sie den Ressorts bei der Beurteilung, 
ob ein Vorhaben wesentliche Mittel-
standsrelevanz besitzt, beratend zur Sei-
te gestanden.

Die Anzahl der Vorhaben, die einer 
Überprüfung unterzogen worden sind, 
hat sich im Laufe der Jahre verstetigt. 
In inhaltlicher Hinsicht weisen die über-

prüften Vorhaben eine Vielfalt an Rege-
lungsmaterien auf, was sich auch in der 
Bandbreite der beauftragenden Ressorts 
widerspiegelt. 

Einleitung
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Die Clearingstelle Mittelstand hat im 
Berichtszeitraum Januar bis Dezember 
2021 insgesamt 17 Clearingverfahren 
durchgeführt. Im Rahmen dieser Verfah-
ren werden die Gesetzes- oder Verord-
nungsvorhaben auf ihre Verträglichkeit 
für kleine und mittlere Unternehmen un-
tersucht. Dabei werden insbesondere die 
Auswirkungen eines Vorhabens auf die 
Kosten, den Verwaltungsaufwand und 
Arbeitsplätze in den mittelständischen 
Unternehmen ermittelt und dargestellt.

Dieser Berichtszeitraum zeichnet sich 
auch wieder durch eine große themati-
sche Bandbreite der überprüften Rege-
lungsvorhaben aus, zu denen im Zuge 
von Clearingverfahren Einschätzungen, 
Empfehlungen und Lösungsansätze für 
eine mittelstandsfreundlichere Ausge-
staltung abgegeben wurden. Insbeson-
dere mit Blick auf die Clearingverfahren 
zum Unternehmensbasisdatenregister-

gesetz, zum Telekommunikationsmoder-
nisierungsgesetz sowie zum Gesetz zur 
Ausführung des Baugesetzbuches NRW 
zeigt sich diese Spannbreite deutlich. 
Daneben lag der Fokus auf den Berei-
chen Umweltwirtschaft, Klimaschutz, 
Emissionshandel und Energieeffizienz.

Die 17 durchgeführten Clearingverfah-
ren setzen sich aus 6 Verfahren zu Lan-
desvorhaben und 11 Bundes- oder EU-
Vorhaben zusammen. Unterstützend 
beraten konnte die Clearingstelle Mittel-
stand die Ressorts zudem in 6 weiteren 
Fällen zu Einschätzungs- und Verträglich-
keitsfragen. Überdies hat sie in 10 Fäl-
len die Ressorts zum Umfang der Mittel-
standsrelevanz von Vorhaben beraten.

Nachfragende bzw. beauftragende Res-
sorts waren neben dem Ministerium für 
Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes NRW, das Mi-

nisterium für Arbeit, Gesundheit und So-
ziales des Landes NRW, das Ministe-
rium für Heimat, Kommunales, Bau und 
Gleichstellung des Landes NRW sowie 
das Ministerium für Umwelt, Landwirt-
schaft, Natur- und Verbraucherschutz 
des Landes NRW.

Die Clearingstelle Mittelstand hat zudem 
im Zuge der Verbändeanhörung zur No-
velle des Mittelstandsförderungsgesetzes 
sowie der dazugehörigen Verordnung 
eine Stellungnahme auf der Grundlage 
ihrer Praxiserfahrung zu verfahrensrecht-
lichen Aspekten abgegeben.

Um den einzelnen Ressorts eine opti-
male Beratungsleistung bieten zu kön-
nen, hat die Clearingstelle Mittelstand 
darüber hinaus die wesentlichen KMU-
relevanten Rechtssetzungsvorhaben auf 
Landes-, Bundes- und EU-Ebene stetig 
beobachtet.

Tätigkeiten 2021
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Auftraggeber:  
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes NRW

Zeitraum:  
18. Januar – 03. Februar 2021

Darüber hinaus hat sie angeraten, die Klima-
folgenanpassung in der Innovationsstrategie 
des Landes zu verankern. In Bezug auf den 
vorgesehenen Beirat hat sie sich dafür ausge-
sprochen, seine Zusammensetzung, das Be-
setzungsverfahren sowie seine Arbeitsweise 
näher zu konkretisieren.

Das Gesetz ist am 16. Juli 2021 in Kraft ge-
treten.

Der Gesetzesentwurf schafft ein eigenstän-
diges Klimaanpassungsgesetz unter Über-
führung bestehender Regelungen des bisher 
geltenden Klimaschutzgesetzes NRW. Ziel ist 
es, der Klimavorsorge und -anpassung eine 
stärkere Gewichtung im Rahmen von gesetz-
lichen Regelungen zu verleihen. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat die Initi-
ative begrüßt. Sie hat eine Konkretisierung 
sowie einen höheren Detailierungsgrad der 
Zielsetzungen und Handlungsfelder angera-
ten. Für sinnvoll hat sie zudem die Festschrei-
bung von Handlungsmaximen als Orientie-
rung eingestuft. Dies vor dem Hintergrund, 
dass insbesondere kleine und mittlere Unter-
nehmen ihr unternehmerisches Handeln an 
klar benannten Zielsetzungen ausrichten und 
ihnen so die Möglichkeit eröffnet wird, sich in 
den Prozess einbringen zu können.

Klimaanpassungsgesetz NRW 



Landesweite Wasserschutzgebiets-
verordnung – Teilbereich oberirdische 
Bodenschatzgewinnung  
Auftraggeber:  
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes NRW 

Zeitraum:  
15. Juni – 06. Juli 2021

Mit Auslaufen des Verbots der oberirdischen 
Bodenschatzgewinnung in § 35 Absatz 2 
Landeswassergesetz NRW zum 01. Okto-
ber 2021 war gleichzeitig das Inkrafttreten 
einer landesweiten Wasserschutzgebietsver-
ordnung im Bereich der oberirdischen Bo-
denschatzgewinnung geplant. 

Mit der Verordnung soll das pauschale Ver-
bot durch detailliertere und differenzierte 
Regelungen hinsichtlich der Zulässigkeit der 
Bodenschatzgewinnung in Wasserschutzge-
bieten abgelöst werden. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat zu einer 
grundlegenden Überarbeitung angeraten, 
da das bislang geltende pauschale Rohstoff-
gewinnungsverbot ansonsten in wesentlichen 
Kernpunkten faktisch weiterbesteht. So hat 
sie die Ausweitung der Einzelfallbetrachtung 
auf weitere, in der Verordnung noch nicht be-

nannte, Gebietsarten gefordert. Angeraten 
hat sie zu einer Überarbeitung der Bestands-
schutzregelung sowie der Bestimmungen 
zum Inhalt und den Verfahrensabläufen für 
abweichende Regelungen in den örtlichen 
Verordnungen. 

Die Verordnung ist am 01. Oktober 2021 in 
Kraft getreten.

10 NORDRHEIN-WESTFÄLISCHE KLIMAANPASSUNG UND UMWELTWIRTSCHAFT
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Erste Verordnung zur Änderung 
der Brennstoffemissionshandels-
verordnung    

12 NATIONALER EMISSIONSHANDEL UND TREIBHAUSGASMINDERUNG

Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
28. Oktober – 08. November 2021

Der Verordnungsentwurf konkretisiert weitere 
Anforderungen des Brennstoffemissionshan-
delsgesetzes (BEHG) für die Ausgestaltung 
des nationalen Brennstoffemissionshandels-
systems. Umfasst sind neben der Ausgestal-
tung der Entlastung für vom Emissionshandel 
existenziell gefährdete Unternehmen auch die 
Festlegung der jährlichen Emissionsmengen 
und die Ermittlungen der Erhöhungsmengen 
sowie des Zusatzbedarfs. 

Neben der Begrüßung des Regelungsziels 
hat die Clearingstelle Mittelstand einen noch 
bürokratie- und aufwandsärmer gestalteten 
Prozess angemahnt, der den betroffenen 
Unternehmen einen realistischen Zugang zu 
dem notwendigen Ausgleich zum Erhalt ihrer 
Wettbewerbsfähigkeit ermöglicht. Moniert 
hat sie dabei die Darlegungs-, Nachweis- 
und Transparenzpflichten sowie das Kriteri-

um der „Unvermeidbarkeit der zusätzlichen 
finanziellen Belastungen“. 

Zur Verbesserung der Anwendbarkeit hat sie 
die Prüfung der Einführung von pauschalen 
Ansätzen empfohlen. Des Weiteren hat sie 
sich für die Streichung des Kriteriums der „Un-
vermeidbarkeit der zusätzlichen finanziellen 
Belastung“ als auch der Gegenrechnung der 
Absenkung der EEG-Umlage ausgesprochen. 

Diese Anregungen wurden bei der Positionie-
rung des zuständigen Ressorts im Rahmen der 
Länder- und Verbändebeteiligung des Bun-
desministeriums für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit aufgegriffen. 

Zum Ende des Berichtszeitraums befindet sich 
der Verordnungsentwurf nach durchgeführter 
Länder- und Verbändebeteiligung in der wei-
teren Ressortabstimmung. 
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Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung  
und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
11. – 19. Februar 2021 

Verordnung über Maßnahmen zur Vermeidung 
von Carbon-Leakage durch den nationalen 
Brennstoffemissionshandel 

Mit der BEHG-Carbon-Leakage-Verordnung 
setzt die Bundesregierung die Verordnungs-
ermächtigung nach § 11 Absatz 3 Brennstoff-
emissionshandelsgesetz (BEHG) um und legt 
Kompensationsmaßnahmen zur Vermeidung 
von Carbon-Leakage und zum Erhalt der 
grenzüberschreitenden Wettbewerbsfähig-
keit betroffener Unternehmen fest. 

Diese folgen dem Carbon-Leakage-Schutz-
system des EU-Emissionshandels, um die An-
schlussfähigkeit an ein bereits EU-weit einge-
führtes Schutzkonzept sicherzustellen. Dabei 
wird ein auf Unternehmensebene abgestufter 
Beihilfeansatz verfolgt.

Die Clearingstelle Mittelstand hat das Mei-
nungsbild der Beteiligten in einer Stellungnah-
me zusammengefasst. Unternehmerverbände 
und die überbetrieblichen Arbeitnehmerver-

tretungen haben die Verordnung als nicht 
geeignet bewertet, um einen ausreichenden 
Carbon-Leakage-Schutz zu gewährleisten. 

Aus Unternehmenssicht wurden insbesondere 
die unternehmensbezogene Mindestschwel-
le als zweites Prüfungskriterium, die Gegen-
rechnung der EEG-Umlagereduzierung, die 
Investitionsverpflichtung sowie die Anforde-
rung eines Energiemanagementsystems kri-
tisiert. Nach Ansicht der Arbeitnehmerver-
tretung bergen die Gegenrechnung anderer 
Entlastungen als auch der Haushaltsvorbe-
halt bei der Finanzierung der Beihilfe die Ge-
fahr der Benachteiligung von kleinen und mit-
telständischen Unternehmen. 

Die Verordnung ist am 28. Juli 2021 in Kraft 
getreten.



Auftraggeber:  
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes NRW 

Zeitraum:  
18. – 25. Februar 2021 

Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Treibhausgasminderungs-Quote     

Mit dem Gesetzesentwurf setzt die Bundes-
regierung die Vorgaben der Artikel 25 bis 28 
der neu gefassten Richtlinie (EU) 2018/2001 
zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen im Verkehrssektor um. 
Um den Anteil an erneuerbaren Energien im 
Verkehr bis 2030 zu steigern, wird die Treib-
hausgasminderungs-Quote für Otto- und 
Dieselkraftstoffe bis 2030 jährlich sukzessi-
ve erhöht und eine Mindestquote für das In-
verkehrbringen erneuerbarer strombasierter 
Flugturbinenkraftstoffe eingeführt. Zugelas-
sen wird die Anrechnung von Wasserstoff. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat die Ver-
ständigung auf eine tragfähige und zukunfts-
weisende Treibhausgasminderungsquote von 
22 Prozent bis 2030 begrüßt. Positiv bewer-
tet hat sie, dass durch die Regelungen ein 
Nachfragemarkt im Straßenverkehr für fort-

schrittliche Biokraftstoffe und strombasierte 
Kraftstoffe geschaffen wird. Im Sinne einer 
erforderlichen technologieoffenen Ausge-
staltung und zur Vermeidung von Wettbe-
werbsnachteilen für den Mittelstand, hat sie 
vorgeschlagen, Biokraftstoffe aus nachhalti-
ger Biomasse mit dem gleichen Multiplikator 
anzurechnen, wie treibhausgasarm erzeug-
ten Wasserstoff. Als unerlässlich hat sie eine 
zeitnahe Anpassung der 37. BImSchV ein-
gestuft. 

Das Gesetz ist am 01. Oktober 2021 in Kraft 
getreten.

14 NATIONALER EMISSIONSHANDEL UND TREIBHAUSGASMINDERUNG
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Die Europäische Union hat sich das Ziel gesetzt, 
die Nettotreibhausgasemissionen bis 2030 um 
mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu ver-
ringern und bis 2050 zu einem klimaneutralen 
Kontinent zu werden. Der europäische „Green 
Deal“ bildet die konzeptionelle Grundlage für 
den vorzunehmenden transformativen Wandel 
der Wirtschaft, Gesellschaft und Industrie. Mit 
dem „Fit for 55“-Paket wurden zahlreiche Rege-
lungsvorschläge vorgelegt, mit denen unter Zu-
grundelegung der Zielsetzungen die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für einen gerechten, wett-
bewerbsorientierten und ökologischen Wandel 
geschaffen werden sollen.

Das Paket beinhaltet Vorschläge für die verschie-
denen Politikbereiche und Wirtschaftssektoren 
Klima, Energie und Kraftstoffe, Verkehr, Gebäu-
de, Landnutzung und Forstwirtschaft. Kombiniert 
werden sollen dabei die folgenden Maßnahmen: 
Emissionshandel für neue Sektoren und strengere 
Auflagen im Rahmen des bestehenden Emissi-
onshandelssystems der Europäischen Union, ver-
stärkte Nutzung erneuerbarer Energien, höhere 
Energieeffizienz, schnellere Einführung emissi-
onsarmer Verkehrsträger samt der entsprechen-
den Infrastruktur und Kraftstoffe, Angleichung 
der Steuerpolitik an die Ziele des europäischen 
„Green Deal“, Maßnahmen zur Prävention der 
Verlagerung von CO2-Emissionen sowie Instru-
mente zur Erhaltung und Vergrößerung der na-
türlichen CO2-Senken.

Die Clearingstelle Mittelstand hat im Berichts-
zeitraum die EU-Energieeffizienzrichtlinie sowie 
die Richtlinie zur Restrukturierung der Rahmen-
vorschriften zur Besteuerung von Energieerzeug-
nissen und elektrischen Strom überprüft.

DER EUROPÄISCHE „GREEN-DEAL“ UND DAS „FIT FOR 55“-PAKET 15
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Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung 
und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
18. – 27. Oktober 2021 

Neufassung der EU-Energie- 
effizienzrichtlinie     

Die vorgeschlagene Neufassung der EU-
Energieeffizienzrichtlinie schafft den Rahmen 
für andere Energieeffizienzstrategien durch 
Festschreibung von Energieeffizienzzielen 
sowie der wichtigsten sektorübergreifenden 
und spezifischeren Maßnahmen. Die Richt-
linie bildet die Rahmenbedingungen für die 
Planung der Wärme- und Kälteversorgung 
durch die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die 
Ermittlung des Potenzials für Energieeffizienz 
und erneuerbare Energien.

Mit Blick auf die vielfältigen wie langjährigen 
Aktivitäten der mittelständischen Wirtschaft 
zur Steigerung der Energieproduktivität und 
-effizienz hat die Clearingstelle Mittelstand 
auf verschiedene Widersprüche hingewie-
sen. So steht die Festlegung von absoluten 
Energieeinsparzielen im Widerspruch zu den 
ambitionierten Klimaschutzzielen der Unter-

nehmen und den energetischen wie wirt-
schaftlichen Optimierungsstrategien. Zum 
anderen steht das Prinzip „Energieeffizienz 
an erster Stelle“ in Konflikt mit dem Ziel der 
Flexibilisierung des Strommarktes zur Inte-
gration erneuerbarer Energien. 

Um weitergehende negative Folgewirkungen 
für KMU zu vermeiden, hat die Clearingstelle 
Mittelstand empfohlen, bei der Feststellung 
des Energieverbrauchs den Einsatz von Strom 
für E-Fahrzeuge unberücksichtigt zu lassen. 
Als sinnvoll hat sie es eingestuft, allen Unter-
nehmen, die Beratungs- und Optimierungs-
leistungen anbieten, den freien Zugang zu 
den gesammelten Daten der intelligenten 
Zähler zu ermöglichen.

Vorsorge dafür getragen werden sollte aus 
ihrer Sicht, dass formell nicht erfasste klei-
ne und mittelständische Betriebe von ihren 
Auftraggebern nicht über die Lieferkette mit 
entsprechenden Nachweispflichten belegt 
werden. Dieser Aspekt wurde im Zuge der 
Positionierung des zuständigen Ressorts im 
Rahmen der Bundesratsbefassung aufge-
griffen. 

Zum Ende des Berichtszeitraums befindet sich 
der Richtlinienvorschlag in der Beratung beim 
Rat der Europäischen Union.

16 DER EUROPÄISCHE „GREEN-DEAL“ UND DAS „FIT FOR 55“-PAKET



Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung  
und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
20. – 27. Oktober 2021 

Restrukturierung der EU-Rahmen-
vorschriften zur Energiebesteuerung

71
Mit dem Richtlinienvorschlag soll die Ener-
gie- und Stromsteuerrichtlinie reformiert wer-
den. Die Besteuerung von Energiestoffen und 
Strom wird dabei am Energiegehalt und Kli-
mabeitrag ausgerichtet. Vorgesehen ist eine 
Vereinfachung der derzeitigen Steuerstruktur, 
insoweit als Energieerzeugnisse und elektri-
scher Strom in Kategorien eingeteilt und nach 
ihrer Umweltleistung eingestuft werden. 

Unter grundsätzlicher Begrüßung der Re-
form hat die Clearingstelle Mittelstand an-
gemahnt, Fehlanreize sowie finanzielle und 
betriebswirtschaftliche Belastungen für klei-
ne und mittelständische Unternehmen bei 
der Umstellung auf eine treibhausgasneutra-
le Produktion zu vermeiden. Zum Erhalt der 
Wettbewerbsfähigkeit dieser Unternehmen 
hat sie empfohlen, den Stromsteuer-Min-
destsatz zugleich als Höchstsatz festzusetzen 

bzw. Ausnahmeregelungen zu ermöglichen. 
Als zielführend hat sie zudem die Herausnah-
me klimaneutraler Energieträger von einer 
Besteuerung sowie mineralogischer Prozes-
se aus dem Anwendungsbereich eingestuft.

Diese Aspekte wurden im Zuge der Positio-
nierung des zuständigen Ressorts im Rahmen 
der Bundesratsbefassung aufgegriffen. 

Zum Ende des Berichtszeitraums befindet sich 
der Richtlinienvorschlag in der Beratung beim 
Rat der Europäischen Union.
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Eine moderne und effiziente Kreislaufwirtschaft 
zielt darauf ab, den Nutzen und die Lebensdau-
er von Produkten und Materialien zu optimieren. 
Abfälle sollen mittels Wiederverwendung und Re-
paratur von Produkten vermieden werden. Ist dies 
nicht möglich, sollen sie in ihre Ausgangsstoffe 
zerlegt und diese wiederverwertet werden. Die 
Abfallvermeidung und Wiederverwertung steht 
dabei immer vor dem Recycling.

Diese sog. Abfallhierarchie, die bisweilen Eingang 
in alle abfallrechtlichen Regelungswerke auf EU-, 
Bundes- und Landesebene gefunden hat, wird 
nunmehr durch zahlreiche Detailregelungen, die 
seitens der Unternehmen insbesondere bei der 
Produktion und beim Vertrieb zu beachten sind, 
ergänzt und ausgestaltet.

Als notwendig, insbesondere mit Blick auf die 
mittelständische Wirtschaft stellen sich Rege-
lungen dar, die verständlich, handhabbar und 
praxistauglich sind und die Unternehmen zudem 
nicht unzumutbar belasten. 

Unter dieser Prämisse hat die Clearingstelle Mit-
telstand im Berichtsjahr das Gesetz zur Umset-
zung von Vorgaben der Einwegkunststoffrichtlinie 
und der Abfallrahmenrichtlinie im Verpackungs-
gesetz und in anderen Gesetzen sowie das Gesetz 
zur Änderung des Landesabfallgesetzes NRW und 
die Verordnung zur Änderung abfallrechtlicher 
Verordnungen jeweils einem Clearingverfahren 
unterzogen.

18 KREISLAUFWIRTSCHAFT UND RESSOURCENSCHUTZ



Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung  
und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
27. Januar – 08. Februar 2021

Gesetz zur Umsetzung von Vorgaben der 
Einwegkunststoffrichtlinie und der Abfall-
rahmenrichtlinie im Verpackungsgesetz 
und in anderen Gesetzen 

91
Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
ergänzt einzelne Vorschriften des Verpa-
ckungsgesetzes, die aufgrund neuer Anfor-
derungen aus EU-Richtlinien, insbesondere 
der Einwegkunststoffrichtlinie notwendig ge-
worden sind. So werden u.a. Zielvorgaben 
für die Recyclingquote von Einwegkunst-
stoffgetränkeflaschen sowie Registrierungs-, 
Rücknahme- und Informationspflichten für 
Hersteller und Letztvertreiber festgeschrie-
ben. Zudem wird eine Pflicht zum Angebot 
einer Mehrwegalternative durch die Letztver-
treiber ab 2022 festgeschrieben. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat unter 
grundsätzlicher Begrüßung der Förderung 
der Kreislaufwirtschaft die Überprüfung der 
Reichweite und praktischen Umsetzbarkeit 
einzelner Regelungen angemahnt. Dies be-
trifft den weitgefassten Begriff der Einweg-

kunststoffverpackung, die Nachweispflichten 
für Transport-, Verkaufs- und Umverpackun-
gen sowie die Ausweitung der Pfandpflicht 
auf Milcherzeugnisse. Sie hat zudem ange-
raten, die vorgesehene Übergangsfrist für die 
verpflichtenden Mehrwegalternativen bis 
zum 01. Januar 2024 zu verlängern. 

Die Novelle des Verpackungsgesetzes ist im 
Wesentlichen am 03. Juli 2021 in Kraft ge-
treten.



Auftraggeber:  
Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz des Landes NRW 

Zeitraum:  
22. März – 09. April 2021  

Gesetz zur Änderung des  
Landesabfallgesetzes     

Mit dem Gesetzesentwurf wird das Lan-
desabfallgesetz inhaltlich an das Kreislauf-
wirtschaftsrecht des Bundes und der Euro-
päischen Union angepasst. Die fünfstufige 
Abfallhierarchie wird als Zielvorgabe aufge-
nommen. Eingeführt wird eine Bevorzugungs-
pflicht für ökologisch vorteilhafte Erzeugnisse 
bei der öffentlichen Beschaffung.

Die Clearingstelle Mittelstand hat sich für 
Änderungen und Ergänzungen im Zusam-
menhang mit der Vergabe ausgesprochen, 
die die unternehmerischen Aktivitäten mittel-
ständischer Betriebe nicht belasten oder dis-
kriminieren. Neben der Gleichbehandlung 
von Sekundärrohstoffen insbesondere bei 
der normierten Bevorzugungspflicht, hat sie 
empfohlen, bei den Kriterien der staatlichen 

Unterstützung konzeptionell auf Begrifflich-
keiten aus der Kreislaufwirtschaft abzustellen. 

Zum Ende des Berichtszeitraums befindet 
sich der Gesetzesentwurf in der parlamen-
tarischen Beratung. 
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Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung  
und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
04. – 11. Oktober 2021 

Verordnung zur Änderung 
abfallrechtlicher Verordnungen

12
Der Verordnungsentwurf der Bundesregie-
rung umfasst verschiedene Maßnahmen, 
um den Eintrag von Kunststoffen und ande-
ren Fremdstoffen in die Umwelt bei der bo-
denbezogenen Verwertung von Bioabfällen 
deutlich zu reduzieren.

Unter Begrüßung der Zielsetzung hat sich die 
Clearingstelle Mittelstand angesichts der für 
die Entsorgungs- und Recyclingbranche erge-
benden Kostensteigerungen durch erforder-
liche neue Arbeitsprozesse und weiterentwi-
ckelte Anlagetechnik für eine Überarbeitung 
ausgesprochen. 

Orientiert am Grundansatz, Maßnahmen 
entlang der gesamten Wertschöpfungs- und 
Verwertungskette zu etablieren, hat sie für 
bürgeradressierte Aufklärungs- und Bera-
tungskampagnen und neue Produktverant-

wortungsregelungen sowie die Unterstützung 
der Weiterentwicklung der Anlagetechnik 
durch Förderprogramme und -wettbewerbe 
plädiert. Sie hat sich ferner dafür ausgespro-
chen, Bioabfälle aus der Getrenntsammlung 
von den Untersuchungs-/Dokumentations- 
und Meldepflichten auszunehmen und Ab-
fallerzeuger von verpackten Lebensmittelab-
fällen zu verpflichten, diese bereits vor Ort in 
die Abfallfraktion „entpackte Lebensmittelab-
fälle“ und „Verpackungsabfälle“ zu trennen. 

Zum Ende des Berichtszeitraums befindet sich 
der Verordnungsentwurf in der Beratung der 
zuständigen Ausschüsse des Bundesrates. 
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Mit der im Jahr 2014  beschlossenen CSR-Richt-
linie, die in Deutschland im Jahr 2017 umge-
setzt wurde, zeigt sich, dass die gesellschaftliche           
Unternehmensverantwortung zunehmend an Be-
deutung gewinnt.

Haben Unternehmen in der Vergangenheit über-
wiegend freiwillig über Auswirkungen ihrer Ge-
schäftsprozesse informiert und wesentliche Bei-
träge zur nachhaltigen und gesellschaftlichen 
Entwicklung geleistet, werden sie nun mehr und 
mehr gesetzlich verpflichtet, über Nachhaltig-
keitsaspekte zu berichten. Der Schwerpunkt die-
ser Berichtspflichten liegt dabei auf der Einhal-
tung von Menschenrechten und der Kontrolle 
der Auswirkungen auf Umwelt-, Sozial- und Be-
schäftigtenbelange in der Lieferkette. Diese Kri-
terien werden zunehmend auch Grundlage bei 
der Bewertung von Unternehmen durch Kunden, 
Investoren und andere Stakeholder.

Vermehrt erfassen solche Regelungen auch mit-
telständische Unternehmen direkt oder  indirekt, 
die oft mit den Wertschöpfungsketten größerer 
Unternehmen verbunden sind.

Die Clearingstelle Mittelstand hat das Gesetz 
über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten 
in Lieferketten sowie die Europäische Richtlinie 
hinsichtlich der Nachhaltigkeitsberichterstattung 
überprüft.

Ihr wurden zudem zwei Gesetzesentwürfe vorge-
legt, die Modernisierungen im Bereich der Wirt-
schaftsordnung vorsehen. Das Baukammernge-
setz justiert das Berufsrecht der Architekten und 
Bauingenieure neu. Mit der Schaffung eines Ba-
sisdatenregisters samt Einführung einer bundes-
einheitlichen Wirtschaftsnummer im Unterneh-
mensbasisdatenregistergesetz erfolgt der erste 
Schritt hin zum Once-Only-Prinzip.
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Auftraggeber:  
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes NRW 

Zeitraum:  
11. Februar – 05. März 2021 

Gesetz über die Architektenkammer NRW 
und die Ingenieurkammer-Bau NRW 
(Baukammerngesetz)

Mit dem Gesetzesentwurf soll das bisherige 
Baukammerngesetz neu aufgestellt werden. 
Ziel ist es, eine praxisorientierte Weiterent-
wicklung des Kammerrechts für die Archi-
tektenkammer NRW und die Ingenieurkam-
mer-Bau NRW zu erreichen. Zudem sollen 
die landesrechtlichen Regelungen so weit als 
möglich im Interesse bundesweit einheitlicher 
Regelungen an die Vorgaben des Musterar-
chitektengesetzes angepasst werden. 

Zur Verbesserung der Rechtsicherheit und 
Normenklarheit hat die Clearingstelle Mit-
telstand eine Klarstellung angeregt, wonach 
die Löschung einer Eintragung erst dann er-
folgt, wenn keine der Eintragungstatbestände 
(Wohnsitz/Niederlassung/Beschäftigungs-
ort) mehr gegeben sind.

Das Gesetz wurde am 01. Dezember 2021 
verkündet und tritt am 14. März 2022 in 
Kraft. Es entspricht der Anregung der Clea-
ringstelle Mittelstand in Bezug auf die Fest-
schreibung einer Berechtigung zum Verlan-
gen und der Abnahme einer eidesstaatlichen 
Versicherung über den Verbleib von ausge-
händigten Gegenständen von Verpflichteten 
nach deren Mitgliedschaftsende.



Unternehmensbasis-
datenregistergesetz   
Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung  
und Energie des Landes NRW 

Zeitraum:  
28. April – 05. Mai 2021

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
zielt darauf ab, langfristig Mehrfachmeldun-
gen identischer Stammdaten und Identifika-
toren sowie eine redundante Datenhaltung in 
mehreren Registern zu vermeiden. Dazu soll 
beim Statistischen Bundesamt (Registerbehör-
de) ein Register über Unternehmensbasisda-
ten, welches die wirtschaftlich aktiven Einhei-
ten in Deutschland als Unternehmen abbildet, 
errichtet und betrieben werden. Vom Basis-
register umfasst werden natürliche Personen, 
die wirtschaftlich tätig sind, juristische Per-
sonen und Personenvereinigungen, sofern 
sie in zumindest einem Verwaltungsregister              
registriert sind. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat das Mei-
nungsbild der Beteiligten in einer Stellung-
nahme zusammengefasst. Diese haben die 
Schaffung eines Basisregisters mit Einführung 

einer bundeseinheitlichen Wirtschaftsnummer 
als einen wichtigen Schritt für die Umsetzung 
des „Once-Only“-Prinzips eingestuft.

Aus Sicht der Unternehmer- und Handwerks-
verbände ist der kostenfreie, transparente 
und benutzerfreundliche Abruf der die Un-
ternehmer betreffenden protokollierten Daten 
sicherzustellen. 

Angeregt wurde zudem, dass alle von Insti-
tutionen wie den Kammerorganisationen ge-
führten Register als Grundlage für das Ba-
sisregister miteinbezogen und miteinander 
verknüpft werden. Die Beteiligten haben sich 
zudem auch für eine breite Anwendungsbasis 
der Unternehmensnummer ausgesprochen. 

Das Gesetz ist am 10. Juli 2021 in Kraft ge-
treten.
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Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung  
und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
30. März – 12. April 2021 

Gesetz über die unternehmerischen 
Sorgfaltspflichten in Lieferketten 

Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
baut auf dem Nationalen Aktionsplan für 
Wirtschaft und Menschenrechte (NAP) auf 
und verpflichtet Unternehmen zur Achtung 
von Menschenrechten durch die Umsetzung 
definierter Sorgfaltspflichten. Zu den Kern-
elementen der Sorgfaltspflichten gehört die 
Einrichtung eines Risikomanagements, um die 
Risiken von Menschenrechtsverletzungen und 
Schädigungen der Umwelt zu identifizieren, 
zu vermeiden oder zu minimieren. Das Ge-
setz legt zudem dar, welche Präventions- und 
Abhilfemaßnahmen notwendig sind und ver-
pflichtet zur Ermöglichung von  Beschwerde-
verfahren sowie regelmäßiger Berichterstat-
tung.

Die Clearingstelle Mittelstand hat eine um-
fassende mittelstandsfreundlichere Über-
arbeitung angemahnt. Sie hat sich für eine 

Beschränkung des Gesetzes auf unmittelbare 
Zulieferer und Vertragspartner und die Re-
duzierung der Prüfpflichten auf anerkannte 
menschenrechtliche Sorgfaltspflichten ausge-
sprochen. Als notwendig hat sie eine genaue 
Definition des Prüfumfangs ohne Verwen-
dung von unbestimmten, auslegungsbedürf-
tigen Rechtsbegriffen sowie die ausdrück-
liche Festschreibung eines zivilrechtlichen 
Haftungsausschlusses eingestuft. Für uner-
lässlich stellt sich aus ihrer Sicht zudem eine 
grundgesetzkonforme Ausgestaltung der vor-
gesehenen Zugangs- und Zugriffsrechte der 
Kontrollbehörden dar. 

Das Gesetz wurde am 22. Juli 2021 im Bun-
desgesetzblatt veröffentlicht. Teilweise ist es 
bereits in Kraft getreten. 
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Änderung von EU-Vorschriften  
hinsichtlich der Nachhaltigkeits- 
berichterstattung von Unternehmen   
Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung  
und Energie des Landes NRW

Zeitraum:  
09. Juli – 04. August 2021

Mit dem Richtlinienvorschlag plant die Euro-
päische Kommission, Unternehmen zur Veröf-
fentlichung von Informationen zur Nachhal-
tigkeit ihrer Geschäftstätigkeit zu verpflichten. 
Die Überarbeitung der unternehmerischen 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist Bestand-
teil des sog. „Sustainable Finance Package“, 
womit nachhaltige Investitionen erleichtert 
werden sollen. 

Ab dem Geschäftsjahr 2023 sollen alle gro-
ßen Kapital- und denen gleichgestellten Per-
sonenhandelsgesellschaften (mit mehr als 
250 Mitarbeitern) zur Erweiterung des La-
geberichts um eine nicht-finanzielle Bericht-
erstattung verpflichtet werden. Für kleine und 
mittelständische Unternehmen gelten die Be-
richtspflichten nicht. Für börsennotierte KMU 
gilt eine längere Übergangszeit von drei Jah-
ren nach Inkrafttreten der Richtlinie. 

Durch die Ausweitung des Anwendungsbe-
reiches werden viele Unternehmen erstmals 
mit der Pflicht zur Erstellung eines Nachhaltig-
keitsberichtes konfrontiert. Die Clearingstelle 
Mittelstand hat auf die damit einhergehen-
de erhebliche und mithin unverhältnismäßige 
Belastung für mittelständische Unternehmen 
hingewiesen. 

Sie hat für eine Begrenzung des Anwen-
dungsbereichs der Richtlinie plädiert und die 
Verlängerung der Umsetzungsfrist für not-
wendig eingestuft. Zudem hat sie eine hohe 
Praktikabilität der Anforderungen eingefor-
dert, die proportional zum Regelungszweck 
und zur Unternehmensgröße ausgestaltet 
sind. Zur Vermeidung von Frist-Kollisionen 
hat sie angeraten, die Wahlmöglichkeit zum 
Erhalt der separaten Nachhaltigkeitsberichts-
erstattung beizubehalten. 

Diese Aspekte wurden im Zuge der Positio-
nierung des zuständigen Ressorts im Rahmen 
der Bundesratsbefassung aufgegriffen. 

Zum Ende des Berichtszeitraums befindet sich 
der Richtlinienvorschlag in der Beratung beim 
Rat der Europäischen Union. 



INFRASTRUKTUR UND GENEHMIGUNGSVERFAHREN  27



Nordrhein-westfälisches 
Denkmalschutzgesetz  
Auftraggeber:  
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und  
Gleichstellung des Landes NRW 
Zeitraum:  
03. März – 16. April 2021

Mit dem vorgelegten Referentenentwurf will 
die Landesregierung das bestehende Denk-
malschutzgesetz neufassen und an die denk-
malschutzrechtliche Rechtsprechung sowie 
Anwendungserfahrung anpassen. Zudem 
sollen gesellschaftliche und umweltpolitische 
Erforderlichkeiten berücksichtigt werden. 

Die Clearingstelle Mittelstand hat die mit dem 
Gesetz verfolgte Zielsetzung begrüßt. Zur Er-
höhung der Rechtssicherheit sowie zur Ver-
fahrensbeschleunigung hat sie empfohlen, 
auch für die Garten- und Bodendenkmäler 
das konstitutive Schutzsystem festzuschreiben 
und das Merkmal der „engeren Umgebung“ 
zu spezifizieren. Zudem hat sie sich in Bezug 
auf die Instandhaltungspflicht für eine Klar-
stellung, wann auf den Gebrauchswert und 
wann auf den Verkehrswert abzustellen ist, 
ausgesprochen. Mit Blick auf das Merkmal 

des „unbedingt notwendigen Umfangs” hat 
sie angemerkt, dass es unklar ist, ob dieses 
nutzungs- oder denkmalorientiert auszule-
gen ist. 

28 INFRASTRUKTUR UND GENEHMIGUNGSVERFAHREN



Auftraggeber:  
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung  
und Energie des Landes NRW 
 
Zeitraum:  
12. – 18. Januar 2021 

Telekommunikationsmoder-
nisierungsgesetz

92
Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
sieht eine umfassende Überarbeitung des Te-
lekommunikationsgesetzes vor. Dazu zählen 
investitionsfreundliche regulatorische Anreiz-
mechanismen sowie die Modernisierung der 
Frequenzverwaltung. Darüber hinaus sollen 
regulatorische und sonstige rechtliche Hemm-
nisse für den Ausbau von mobilen und ka-
belgebundenen Telekommunikationsnetzen 
abgebaut sowie die Rechts- und Investitions-
sicherheit gestärkt werden. 

Wenngleich die Clearingstelle Mittelstand 
die grundsätzliche Zielsetzung des Gesetzes 
begrüßt hat, hat sie dennoch einzelne Än-
derungen angeregt. Sie hat sich dafür aus-
gesprochen, das Recht auf Versorgung mit 
Telekommunikationsdiensten als Ultima Ra-
tio auszugestalten sowie die Zustimmungs- 
und Genehmigungsverfahren umfassend zu 

digitalisieren. Zudem hat sie die Prüfung eines 
nachfrageorientierten Fördermodells zur Be-
seitigung punktueller Engpässe als auch die 
Regelungsanwendung auf den Mobilfunk-
mastenausbau angeregt. 

Das Gesetz ist zum überwiegenden Teil am 
01. Dezember 2021 in Kraft getreten. 



Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Ausführung des Baugesetzbuches in 
Nordrhein-Westfalen

Die im August 2020 in Kraft getretene Ände-
rung des § 249 Absatz 3 BauGB ermächtigt die 
Länder, landesgesetzliche Mindestabstände von 
höchstens 1.000 Metern für Windenergieanla-
gen zu im Landesgesetz näher zu bezeichnenden 
baulichen Nutzungen zu Wohnzwecken einzu-
führen (Länderöffnungsklausel). 

Auf diese Länderöffnungsklausel aufbauend wer-
den mit dem Änderungsgesetz Mindestabstände 
von 1.000 Metern für im Außenbereich nach  
§ 35 Absatz 1 Nr. 5 BauGB privilegierte Wind-
energieanlagen festgeschrieben.

Die Clearingstelle Mittelstand hat die Initiative des 
Landes, die Akzeptanz für die Windenergie in der 
Bevölkerung zu steigern, begrüßt. 

Mit Blick auf die vorgesehenen Regelungen hat 
sie auf sich ergebene Rechtsunsicherheiten und 
Auslegungsschwierigkeiten für Unternehmen, 

Kommunen und Genehmigungsbehörden hin-
gewiesen. Sie hat empfohlen, insbesondere für 
zwei Aspekte regelungstechnisch vorzusorgen: 
Zum einen, dass privilegierte Anlagen während 
der gesamten Gültigkeitsdauer der erteilten Ge-
nehmigung privilegiert bleiben. Zum anderen, 
dass bislang akzeptierte Standorte für das Repo-
wering und damit Flächen für den Erhalt bzw. den 
Ausbau installierter Leistung nicht verloren gehen. 

Das Gesetz ist am 15. Juli 2021 in Kraft getreten. 
Es entspricht insoweit der Forderung der Clearing-
stelle Mittelstand, als bestehende Darstellungen 
in Flächennutzungsplänen mit Konzentrationswir-
kung aus der Entprivilegierung vollständig heraus-
genommen wurden. Gleiches gilt in Bezug auf das 
Merkmal der „Außenbereichssatzung“, welches 
nun anstelle des zunächst vorgesehenen Merk-
mals der „10 Wohngebäude" Eingang in das Ge-
setz gefunden hat.

Auftraggeber:  
Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung des Landes NRW 

Zeitraum:  
23. Dezember 2020 – 04. Februar 2021 
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Auf Bundesebene betraf dies:

• Gesetz über die Bereitstellung flä-
chendeckender Schnellladeinfra-
struktur für reine Batterieelektrofahr-
zeuge (Schnellladegesetz)

• Gesetz zur europäischen Vernet-
zung der Transparenzregister und 
zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2019/1153 vom 20. Juni 2019 zur 
Nutzung von Finanzinformatio-
nen für die Bekämpfung von Geld-
wäsche, Terrorismusfinanzierung 
und sonstigen schweren Straftaten  

• Zweite Verordnung zur Änderung 
der Ladesäulenverordnung 

• Einundzwanzigste Verordnung zur 
Änderung der Bedarfsgegenstän-
deverordnung

• Verordnung zur Novellierung der 
Preisangabenverordnung 

Auf der EU-Ebene betraf dies:

• Verordnung des Europäischen Par-
laments und des Rates über die 
Nutzung erneuerbarer und kohlen-
stoffarmer Kraftstoffe im Seever-
kehr und zur Änderung der Richtli-
nie 2009/16/EG

Weitergehende unter-
stützende Beratung der  
Clearingstelle Mittelstand

Im Berichtsjahr 2021 hat die Clearingstelle Mittelstand darüber hinaus die jeweils zuständigen 
Ressorts zu den nachfolgenden Regelungsentwürfen unterstützend beraten.
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Zusammenarbeit, 
Clearingstelle Mittel-
stand im Austausch 

Die Clearingstelle Mittelstand hat im Jahr 
2021 eine Austausch- und Informations-
runde mit Vertretern der Normenkontroll-
räte anderer Bundesländer und des Bun-
des, der Clearingstelle Niedersachsen 
und dem Beauftragten für Bürokratieab-
bau in Bayern ins Leben gerufen. Diese 
Runden verfolgen den Zweck, sich über 
aktuelle Themen und Projekte auszutau-
schen und zu informieren.

Darüber hinaus nimmt die Clearing-
stelle Mittelstand regelmäßig an der 
vom Bundeskanzleramt ausgerichteten 
Bund-Länder-Kommunen-Runde Besse-
re Rechtsetzung sowie den Arbeitskreis-
sitzungen der Arbeitsgemeinschaft für 
wirtschaftliche Verwaltung e. V. teil.

Seit Januar 2021 ist die Clearingstelle 
Mittelstand Teilnehmer bei den „Runden 
Tischen zum Thema Bürokratieabbau“, 
die vom DIHK im Nachgang zur Studie 
„Bürokratiebelastung für Unternehmen 
bremsen - am Beispiel Gastgewerbe“ 
initiiert wurden. 
Ziel des Projektes ist es, für typische bü-
rokratische Belastungen von mittelstän-
dischen Betrieben wie statistische Mel-
depflichten Lösungen zu finden. Die 
Runden Tische zeichnen sich durch die 
Zusammenarbeit von Gesetzgeber, Sta-
tistikämtern, Softwareanbietern sowie 
IHKn und deren Mitgliedsunternehmen 
aus. Die Clearingstelle Mittelstand hatte 
die o. g. Gastgewerbestudie schon als 
Beiratsmitglied begleitet.

Der im vergangenen Jahr begonnene 
Austausch mit der Clearingstelle Nie-
dersachsen wurde weiter fortgesetzt. 
So konnte die Clearingstelle Mittelstand 
als Gastredner im Rahmen von Informa-
tionsveranstaltungen auch den Vertretern 
der niedersächsischen Landesverwal-
tung über die Arbeit der Clearingstelle 
Mittelstand in NRW berichten. 
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Fazit und Ausblick 

Das Jahr 2021 war aus Sicht der mittel-
ständischen Wirtschaft in NRW in vie-
lerlei Hinsicht äußerst herausfordernd. 
Insbesondere die Coronakrise mit ihren 
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 
Folgen hat tiefe Spuren in der NRW-
Wirtschaft, besonders im Mittelstand 
hinterlassen. 

Der Übergang hin zu einer digitaleren, 
innovativen und nachhaltigen Wirtschaft 
stellt die mittelständische Wirtschaft zu-
dem vor weitere große Herausforderun-
gen. Erfolgreich kann dieser Weg unter 
Aufrechterhaltung der Wettbewerbs-
fähigkeit nur durch die Schaffung ver-
lässlicher und handhabbarer, möglichst 
mittelstandsfreundlicher Rahmenbedin-
gungen beschritten werden.

Unter diesem Fokus hat die Clearing-
stelle Mittelstand im Berichtsjahr zahl-
reiche Vorhaben einer Überprüfung 
unterzogen. Dies zeigte sich einerseits 
in der Anzahl der durchgeführten Clea-
ringverfahren sowie jener Vorhaben, zu 
denen die Clearingstelle Mittelstand an-
derweitig beratend tätig wurde, als auch 
in der Bandbreite und der Komplexität, in 
denen sich die Fragen zu Treibhausgas-
emissionen, der Effizienz, der Nachhal-
tigkeit und der Energie stellten. 

Mit Blick auf die im Weiteren anzuge-
henden Aufgaben auf Landes-, Bundes- 
und EU-Ebene wird der Schwerpunkt 
ihrer Beratungstätigkeit auch im kom-
menden Jahr aller Voraussicht nach im 
Bereich des – regelmäßig erheblich – 

mittelstandsrelevanten Energie-, Klima- 
und Umweltrechts liegen. 

Die Clearingstelle Mittelstand wird den 
Schwerpunkt ihrer Tätigkeit darauf aus-
richten, die frühzeitige Zusammenarbeit 
mit den Ressorts zu intensivieren. In An-
betracht dessen plant sie für 2022 die im 
letzten Jahr coronabedingt ausgesetz-
ten Informationsveranstaltungen über 
ihre Arbeit und Beratungsleistung in den 
Ressorts wieder aufzunehmen.

Düsseldorf, den 31.12.2021
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